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Staatliches Schulamt Weimar
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Antrag auf Beurlaubung von Schülern gemäß § 7 ThürSchO vom 20.01.1994

zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.04.2004

Beurlaubung des Schülers/der Schülerin _____________________,

geb. am ______________, Klasse __________, vom _____________ bis ____________

an der Staatlichen ________________________________________________________

Begründung:











________________________







Unterschrift
Datum

Stellungnahme / Entscheidung () des Klassenleiters









________________________







Unterschrift
Datum

Stellungnahme / Entscheidung () des Schulleiters:









________________________







Unterschrift
Datum

Entscheidung des Schulamtes (nur nach § 7 (2) 3. ThürSchulO)









________________________







Unterschrift
Datum

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Versäumnisse, die durch die Beurlaubung des Schülers entstehen, zu Lasten des Schülers gehen und mögliche Auswirkungen von ihm zu tragen sind. Die Erziehungsberechtigten sollen zusammen mit der Schule dafür sorgen, dass der Schüler den versäumten Lehrstoff baldmöglichst nachholt.

() Nichtzutreffendes streichen.

Sprechzeiten: 
Staatliches Schulamt Weimar
Telefon (Zentrale): (0 36 43) 8 84  - 110
e-mail-Adresse:

Dienstag       9.00-12.00 u. 13.00-17.00 Uhr
Schwanseestraße 9
Telefax:                  (0 36 43) 8 84  - 122
Poststelle@SSAWe.thueringen.de

und nach Vereinbarung
99423 Weimar



Im Staatlichen Schulamt Weimar gilt gleitende Arbeitszeit. Bitte Termine vereinbaren.
Homepage:


www.schulamt-weimar.de


